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Regeste

Regeste Kindesrückführung gemäss HKÜ; Hinterlegung des Reisepasses. Die Hinterlegung
des Passes ist nicht nur während des Rückführungsverfahrens, sondern bis zum Vollzug der
Rückführung eine zulässige Sicherungsmassnahme (E. 3). Sie muss jedoch im Einzelfall
notwendig, geeignet und verhältnismässig sein (E. 4).

Erwägungen

E. 3
Die Hinterlegung des Reisepasses des Kindes beim Gericht oder einer anderen geeigneten
Behörde ist eine zulässige und verbreitete Sicherungsmassnahme im Zusammenhang mit
dem Haager Rückführungsverfahren. Die Rechtsgrundlagen hierzu sind Art. 2 HKÜ und -
der sich formell an die Zentralbehörde wendende, mutatis mutandis aber sogar verstärkt für
die Gerichte geltende - Art. 7 Abs. 2 lit. b und h HKÜ. Unbestritten ist die Zulässigkeit der
Sicherungsmassnahme während der Hängigkeit des Rückführungsverfahrens (aus der
Literatur: JÖRG PIRRUNG, in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB, 13. Aufl., Berlin
1994, N. 658 Vorbem. zu Art. 19 EGBGB; SCHMID, Neuere Entwicklungen im Bereich
der internationalen Kindesentführungen, AJP 2002 S. 1337; aus der Rechtsprechung:
Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 25. September 2005, in: ZR 2007 S.
34). Die potentielle Gefahr der Vereitelung der Rückführung ist aber nach Abschluss des
materiellen Verfahrens nicht kleiner als während dessen Hängigkeit, im Gegenteil, steht
doch mit dem rechtskräftigen Rückführungsurteil die Rückführungsverpflichtung definitiv
fest. Die fortgesetzte Hinterlegung des Reisepasses bis zum Vollzug der Rückführung ist
deshalb eine zweckmässige Massnahme, die nicht nur im Geist des HKÜ steht, sondern
durch den Wortlaut von Art. 7 Abs. 2 lit. h HKÜ, der von geeigneten Vorkehrungen zur
Gewährleistung der sicheren Rückgabe spricht, direkt abgedeckt ist (vgl. auch PIRRUNG,
a.a.O., N. 664 Vorbem. zu Art. 19 EGBGB). BGE 135 III 574 S. 576

E. 4
Es bleibt zu prüfen, ob die Einbehaltung des schweizerischen Reisepasses des Kindes im
vorliegenden Einzelfall notwendig, geeignet und verhältnismässig ist. Diesbezüglich ist
zunächst festzuhalten, dass der Reisepass von Z. bereits während des
Rückführungsverfahrens bei den Behörden hinterlegt war und diese Massnahme bislang
nicht auf Widerstand gestossen ist. Unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit ergibt sich,
dass die Beschwerdegegnerin in der Vernehmlassung im Rückführungsverfahren vor
Bundesgericht auf einmal sehr starke generelle Bedenken gegen eine Rückkehr in die USA
äusserte, dass sie in der Zwischenzeit aber bei der amerikanischen Botschaft das Gesuch für
die verlangten Garantien bzw. einen anderen Visumstyp im Sinn des bundesgerichtlichen
Rückführungsentscheides deponiert hat, was auf Kooperation schliessen lässt. Es bestehen
denn auch keine konkreten Anhaltspunkte für ein Untertauchen bzw. einen Wegzug in ein



anderes Land. Andererseits kann vom Beschwerdeführer nicht verlangt werden, dass er
gewissermassen eine konkrete Fluchtgefahr der Gegenseite nachweist; vielmehr sind im
Rahmen eines HKÜ-Verfahrens per se gewisse Sicherungsmassnahmen angezeigt. Mit
Bezug auf die Eignung ist festzuhalten, dass zum einen die Rückgabeverpflichtung unter
der Strafandrohung von Art. 292 StGB steht und zum anderen spätestens seit der
Verwirklichung des Schengen-Raumes die Hinterlegung von Reisepapieren keine absolute
Gewähr bietet, dass das rückzuführende Kind nicht in ein anderes Land verbracht wird;
nichtsdestoweniger bleibt aber die Massnahme insofern zweckmässig, als ohne Reisepass
jedenfalls ein dauerhaftes Verbleiben bzw. Niederlassen in einem Drittstaat erschwert ist.
Hinsichtlich der Verhältnismässigkeit der Massnahme kann festgehalten werden, dass es
um das Einbehalten der Reisepapiere für die beschränkte Zeit bis zur Rückführung geht und
im vorliegenden Fall Mutter wie Kind durch die Massnahme kaum beschwert sind: Die
Beschwerdegegnerin hält in der vorliegenden Vernehmlassung selbst fest, dass sie nicht
gedenke, in ein anderes Land zu reisen, und für die Einreise in die USA ist nach der
unbestrittenen Darstellung des Beschwerdeführers lediglich der amerikanische Pass von Z.
erforderlich bzw. gemäss US-amerikanischer Gesetzgebung überhaupt erlaubt. BGE 135 III
574 S. 577 Vor diesem Hintergrund erweist es sich als zweckmässig und verhältnismässig,
den Schweizer Pass von Z. in dahingehender Gutheissung der Beschwerde einstweilen
einzubehalten, sei es durch das Obergericht selbst, sei es durch eine vom Obergericht
bezeichnete Behörde (erstinstanzliches Gericht, Vollstreckungsbehörde, etc.). Im
Rückführungsfall kann der Pass beispielsweise durch die Flughafenpolizei ausgehändigt
werden (vgl. HAUSER/URWYLER, Kindesentführungen, in: Rechtshilfe und
Vollstreckung, 2004, S. 77). Sofort und direkt herauszugeben ist er selbstredend, wenn
seitens der USA keine Garantien erhältlich sind, weil diesfalls die
Rückführungsverpflichtung gemäss dem Bundesgerichtsurteil vom 16. April 2009
dahinfällt. Sodann kann der Pass jederzeit mit dem Einverständnis des Beschwerdeführers
an die Beschwerdegegnerin ausgehändigt werden. Vorbehalten bleiben ferner weitere
Herausgabegesuche infolge veränderter Situation.
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